
 
MIETBEDINGUNGEN 
 
ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES 
Bei Versand erhält der Kunde den Vertrag in 2 - facher Ausfertigung. Bitte ergänzen Sie eventuell fehlende oder unvollständige Daten und 
senden uns 1 unterschriebenes Exemplare zurück. 
Der Mietvertrag ist erst gültig, wenn er von uns bestätigt (unterschrieben) wurde und die Anzahlung innerhalb von 10 Tagen nach unserer 
Mietbestätigung bei uns eingegangen ist. 
 
MIETGEBÜHREN UND KAUTIONEN 
Die Mietgebühr abzüglich der Anzahlung und die Kaution müssen uns spätestens 8 Tage vor Mietbeginn vorliegen. Die Anzahlung beträgt      50 
% der Mietgebühr, jedoch mindestens € 35.-. Die Versandkosten und die Mietgebühr bezahlen Sie bitte separat. Bei Verleih vor Ort, 
ohne vorheriger Reservierung ist die Kaution (mindestens € 35,-) in bar zu hinterlegen.  
 
HAFTUNG 
Für alle Schäden, die während der Mietdauer an den Leihartikel oder Zubehörteilen entstehen haftet der 
Mieter. Der Mieter haftet auch bei Verlust. Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der vermieteten 
Leihartikel entstehen. Der Vermieter haftet auch nicht für Schäden, die durch den Ausfall der Leihartikel verursacht werden. 
 
VERSAND DER GERÄTE 
Vor dem Versand werden die Leihartikel auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit überprüft. Eventuelle optische Mängel (größere Kratzer o.ä.) 
welche die Funktionsfähigkeit nicht beeinflussen, werden von uns auf dem Mietvertrag notiert. Sie werden so versandt, daß sie unter normalen 
Umständen mindestens einen Tag vor Leihbeginn beim Kunden eintreffen. Selbstverständlich ist auch die Abholung durch den Kunden möglich. 
 
ÜBERPRÜFUNG DER ERHALTENEN LEIHARTIKEL 
Falls Sie bei der Überprüfung der erhaltenen Leihartikel doch noch weitere optische Mängel feststellen sollten, notieren Sie diese bitte auf dem 
Mietvertrag und senden Sie diesen noch vor Ihrem Urlaubsantritt an uns zurück. Die Mängel werden von uns schriftlich bestätigt, oder gegen 
andere Geräte ersetzt. Bei Verleih vor Ort hat der Mieter bei Übernahme die Leihartikel zu kontrollieren und 
eventuelle Mängel (z.B. durchgebissenes Automatenmundstück, Anzugbeschädigung...) sofort dem 
Vermieter zu melden. Spätere Reklamationen werden nicht akzeptiert. Werden Schäden bei der 
Rücknahme der Leihartikel festgestellt, wird die Reparatur und Wertminderung dem Mieter verrechnet. 
 
OBLIEGENHEIT DES MIETERS WÄHREND DER MIETZEIT 
Der Mieter versichert, die Leihartikel entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu nutzen und sorgfältig zu behandeln. Bei Auftreten 
von Störungen oder Schäden ist der Vermieter unverzüglich zu verständigen. Bleiben Leihartikel trotz aufgetretener Schäden weiter in Betrieb, 
haftet der Mieter bei einem Weiterbetrieb für alle Folgeschäden.   
 
RÜCKGABE DER VERLEIHARTIKEL 
Spätestens einen Tag nach Leihende müssen die gereinigten Leihartikel als Eilpaket mit Wertangabe (in Höhe der Kaution) an uns 
zurückgesandt werden. Pressluftgeräte müssen mit einen Mindestdruck von 20 bar zurückgegeben werden. Andernfalls wird eine 
Revisionsgebühr in der Höhe von  € 25. - einbehalten oder in Rechnung gestellt. Bei Nitrox-Artikel gilt zusätzlich der erweiterte Leihvertrag für 
EANx-Ausrüstung. Die Rückgabe der Verleihartikel erfolgt in trockenen und gereinigten Zustand. Ist dies nicht 
der Fall, wird eine Reinigungsgebühr von der Kaution in Abzug gebracht. 
 
RÜCKTRITT VOM MIETVERTRAG 
Der Mieter kann jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Mietvertrag zurücktreten. Die Stornogebühren betragen 
bis 90 Tage vor Mietbeginn   keine 
bis 30 Tage vor Mietbeginn   € 10.- 
bis 14 Tage vor Mietbeginn   25 % der Mietgebühr, mindestens € 20.- 
1 bis 13 Tage vor Mietbeginn   50 % der Mietgebühr, mindestens € 35.- 
 
RÜCKTRITT VOM MIETVERTRAG DURCH DEN VERMIETER 
Der Vermieter kann nur aus wichtigem Anlaß vom Vertrag zurücktreten. Wichtiger Anlaß ist zum Beispiel Verlust oder Beschädigung der 
vermieteten Sache. 
 
KAUF NACH MIETE 
Der Mieter bekommt 50 % des Mietpreises angerechnet falls er sich nach Mietende entschließt entsprechende Neugeräte bei uns zu kaufen. 
Nach Rücksprache besteht für den Mieter auch immer die Möglichkeit, Gebrauchtartikel zum Zeitwert bei uns zu kaufen. 
 
NEBENABREDEN 
Alle Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. 
 
ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist ausschließlich 5020 Salzburg. 
 
SONSTIGES 
Die gemieteten Gegenstände dürfen nicht weitervermietet, oder an Dritte ohne die Zustimmung des Vermieters weitergegeben, von diesen 
benützt oder bedient werden. Ebenso ist der gewerbsmäßige Gebrauch der Gegenstände nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters 
erlaubt. Nichteinhaltung dieser Bestimmungen führen zur Einbehaltung der Kaution. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Sollten eine 
oder mehrere Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden in 
einem solchen Fall unwirksame Bestimmungen durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen möglichst nahekommen. 


